
Ablauf für den Antrag und die Durchführung der Vorwissenschaftlichen Arbeit (VwA) im Rahmen 
der neuen Externisten-Reifeprüfung 

• Beim Antrag um Zulassung zur Externistenreifeprüfung muss zur Erlangung des Dekrets 
bereits ein Themenvorschlag (in Stichworten) eingereicht werden (Durchführung erfolgt im 
Externistenreferat am SSR f. Wien) 

• Nach Erhalt des Dekrets: Antrag auf Festlegung des Themas und des Titels der VwA unter 
Angabe des Erwartungshorizionts an den Vorsitz der zugewiesenen 
Externistenprüfungskommission (Formular als Download) 

o Themenformulierung (mehr als ein Wort und weniger als 100 Zeichen) 
o Geeignete Fragestellungen und Literaturangaben 
o Angestrebte Methode 
o Gliederung 
o Sprache: Deutsch 
o Max. 60 000 Zeichen (inkl. Leerzeichen ohne Verzeichnisse, Abstract und Anhang) 
o VwA muss enthalten: 

§ Titelblatt 
§ Abstract (1000 Zeichen) 
§ Inhaltsverzeichnis 
§ Einleitung, Hauptteil, Schluss und Zusammenfassung (klar gegliedert) 
§ Literaturverzeichnis, Quellenverzeichnisse 
§ Selbstständigkeitserklärung 
§ Begleitprotokoll (Arbeitsablauf, verwendete Hilfsmittel, Hilfestellungen) 

o Anspruch: 
§ Vertiefte Fachkenntnisse durch Recherche 
§ Vorwissenschaftliche Arbeitsweise (Layout, Zitation) 
§ Selbstständiges Verfassen (Plagiatskontrolle) 

o Materialien auf www.ahs-vwa.at 
• Nach Genehmigung des Themas durch den Vorsitz der Externistenprüfungskommission kann 

die Bearbeitung begonnen werden. Es erfolgt keine Betreuung beim Verfassen der Arbeit. 
• Abgabe der Arbeit in der zuständigen Prüfungskommission: 2-fach gedruckt und gebunden 

UND elektronisch auf Stick 
• Antrag auf Präsentation und Diskussion im Rahmen des nächstmöglichen Maturatermins 

(Formular) bei der zuständigen Prüfungskommission 
• Mitteilung des Präsentationstermins durch die Prüfungskommission 
• Durchführung der Präsentation und Diskussion: 

o Keine Vorbereitungszeit 
o 5 min Präsentation monologisch 
o Sparsamer Medieneinsatz (Powerpoint – 3 bis 5 Folien - oder Plakat –  müssen 

mitgebracht werden) 
o 10 min Diskussion (Verständnisfragen, vertiefte Fragen zum Inhalt, Fragen zur 

Verfassung und zu Hilfestellungen) 
• Bei Nichtbestehen: Antrag auf Wiederholung mit neuem/modifiziertem Thema/Titel (dreimal 

möglich) 


